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Positionspapier und Forderungen des Landespflegerates Thüringen e.V. und 
Hebammenverbandes zur Landtagswahl 2019 
 
Die pflegerische Versorgung und ein würdevolles Leben, auch bei Pflegebedürftigkeit, ist ein 
sozialpolitischer und gesetzlicher Anspruch und muss von den Akteuren in der Gesundheitswirtschaft 
realisiert werden.  
Wir betrachten Pflege als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung und fordern 
eine entsprechende Gestaltung und Finanzierung. 
Im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege (KAP) haben die Minister: Franziska Giffey, Jens Spahn 
und Hubertus Heil mit wichtigen Pflegeakteuren bereits zukunftsweisende Vereinbarungen erarbeitet. 
 
Der Landespflegerat Thüringen e.V. fordert von der Politik, dass die Menschen in unserem Land, 
unabhängig von sozialem Status, Einkommen oder Pflegebedürftigkeit eine respektvolle Versorgung 
in jeder Lebenslage erfahren. Das bedeutet, eine Bereitstellung oder neue Finanzierung der 
Pflegesysteme. 
Die Stärkung der Pflegeprofessionen geht auch mit verbesserten Arbeitsbedingungen, guten 
Personalschlüsseln, verbindlichen Tarifverträgen und besserer Entlohnung einher. Veränderte, 
wohnortnahe Beratungsangebote und eine Weiterentwicklung der Pflegezeit sind notwendig. 
 
Weitere Forderungen: 
 

- Weiterentwicklung der sozialen Pflegeversicherung mit entsprechender Finanzierung  
- Die Deckelung der individuell zu tragenden Eigenanteile der pflegebedingten Kosten (in der 

Finanzierungssystematik durch Tarifsteigerungen oder bessere Personalschlüssel) 
- Entlastung der Pflegeversicherung durch Übernahme der medizinischen Behandlungspflege 

im stationären Pflegebereich von der Krankenversicherung, wie vor 1996 
- Stärkung der Rolle der Kommunen, Quartiersentwicklung, Wohnungsbau, Beratung, 

Netzwerkbildung 
- Stärkung der Profession Pflege durch klare Kompetenzregelung im Sinne der §§ 63, 3c     

SGB V 
- Forderung der Pflegekammer im Land Thüringen zur Sicherheit für Patienten und die 

Pflegeprofession 
- Erhöhung der Attraktivität des Berufes durch bedarfsgerechte bundeseinheitliche 

Personalschlüssel für Krankenhäuser, stationäre Pflege, Rehabilitationsbereiche, 
psychiatrische Pflege und die personelle Situation in den Kreißsälen 

- Umsetzung der generalistischen Ausbildung 
- Hochschulische Ausbildung nach Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) ohne 

Ausbildungsvertrag. Gleichstellung der Studierenden gegenüber anderen Student/innen. 
- Bürokratieabbau 
- Digitalisierung der Dokumentation und Prozesse in und zwischen den 

Gesundheitseinrichtungen 
- Flexible Arbeitszeitmodelle 
- Tarifvertrag in der Pflegebranche 
- Pflegezeit mit Lohnfortzahlung 
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Forderungen des Hebammenverbandes Thüringen e.V. zur Landtagswahl 2019 
 
Hintergrundinformationen: 
Alle Frauen in Deutschland haben das Recht auf Hebammenhilfe, von der Feststellung der 
Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Zu jeder Geburt muss eine Hebamme hinzugezogen 
werden. Sie ist die Expertin rund um die Geburt. 
Hebammen fördern eine gesunde Schwangerschaft, ermöglichen die physiologische Geburt, 
begleiten das Wochenbett, die frühe Phase der Elternschaft und die Familienentwicklung. 
Bei Bedarf zieht die Hebamme andere Expert*innen mit hinzu und arbeitet interdisziplinär. 
Im Umgang der betreuten Frauen und Familien mit dem Gesundheitssystem fördern Hebammen die 
Gesundheitskompetenz, planen gemeinsam mit den Betreuten die Versorgung, sind bei klinischen 
Entscheidungsprozessen behilflich und ermutigen Frauen zum Selbstmanagement und zur 
Selbstbeobachtung. Darüber hinaus spielen Hebammen eine wichtige Rolle bei der Begleitung 
anfälliger und marginalisierter Bevölkerungsgruppen und tragen somit zum Abbau von Ungleichheiten 
in der Gesundheitsversorgung bei. 
Mit ihrer täglichen Arbeit fördern sie maßgeblich die Frauengesundheit. 
Aktuelle Probleme: 
In Thüringen lässt sich heute eine umfängliche wohnortnahe Betreuung durch Hebammen nicht mehr 
gewährleisten. Sowohl auf dem Land als auch in den Städten stehen zu wenig Hebammen zur 
Verfügung, die das gesamte Leistungsspektrum anbieten. Immer mehr Kliniken schließen Ihre 
Kreißsäle. Lange Anfahrtswege in die Klinik lassen die Risiken für Schwangere steigen. 
Die beruflichen Bedingungen klinisch arbeitender Hebammen haben sich in den letzten Jahren 
verschlechtert. Weil viele Stellen unbesetzt bleiben, wird die Arbeit für die einzelne Hebamme immer 
mehr. Häufig betreut eine Hebamme drei und mehr Frauen parallel. Viele Kolleginnen arbeiten 
deshalb in Teilzeit. 
Auch in der außerklinischen Geburtshilfe gibt es Probleme. Der Sicherstellungszuschlag ist nur eine 
Zwischenlösung für die Haftpflichtproblematik. Vor allem die Geburtshäuser haben große 
Existenzsorgen. 
Die Geburtshäuser sind als Orte der außerklinischen Geburtshilfe der wichtigste Partner, um für 
Schwangere eine Wahlmöglichkeit des Geburtsortes in Thüringen sicherzustellen. Sie sollten daher 
institutionell vom Land unterstützt werden. Wünschenswert wäre die Entwicklung weiterer 
Geburtshäuser. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag in der praktischen Ausbildung von 
Hebammen und sind ein Zukunftsmodell für die Ausübung des Hebammenhandwerkes in der 
Freiberuflichkeit. Außerdem können sie als Partner der Kliniken das Netz der geburtshilflichen 
Einrichtungen in Thüringen wieder verstärken. 
 
 

• Versorgung mit Hebammenleistungen planen und sicherstellen 

Um den tatsächlichen Bedarf an Hebammenleistungen für die Thüringer Bevölkerung zu 
erkennen, ist es notwendig alle zwei Jahre eine Datenerhebung durchzuführen. 
Im Sinne der Daseinsvorsorge ist die Sicherstellung einer flächendeckenden Grund-
versorgung von gesunden Schwangeren und ihren Kindern zu gewährleisten. Dazu ist die 
Entwicklung, Einrichtung und Förderung von wohnortnahen geburtshilflichen 
Modellprojekten nötig, auch als Alternative zur Schließung von geburtshilflichen Abteilungen. 
Diese Modellprojekte können Geburtshäuser und Hebammenzentren oder neue Formen der 
interdisziplinären Zusammenarbeit sein. Eine institutionelle Förderung der Geburtshäuser und 
Hebammenpraxen mit Geburtshilfe ist zwingend erforderlich. 

• Personelle Situation in den Kreißsälen verbessern 

Der HLV Thüringen e.V. fordert die Entwicklung eines Personalbemessungsinstruments für 
die Hebammenbetreuung in der Geburtshilfe. Dieses soll die bedarfs- und bedürfnisgerechte 
Versorgung und Betreuung von Schwangeren und Gebärenden in geburtshilflichen Abteilungen 
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im Sinne einer Qualitätsbesetzung abbilden. Dazu ist ein „Geburtshilfestärkungsgesetz“ auf 
Bundesebene nötig  

• Ambulante Versorgung rund um die Geburt sicherstellen 

Der HLV Thüringen e.V. fordert die Unterstützung bei der Konzeptentwicklung für die 
ambulante Hebammenversorgung mit Hilfe von Fördergeldern. Koordinierungsstellen können 
helfen, Bereitschaftsdienste und Notfallsprechstunden einzurichten und Hebammen zu vermitteln. 
Um die finanzielle Grundlage der Plattform www.hebammensuche-thueringen.de zu erhalten, 
ist eine Verstetigung der Förderung notwendig. 

• Runder Tisch 

In der letzten Legislaturperiode hat sich der Runde Tisch „Geburt und Familie“ etabliert. Er ist ein 
bewährtes Instrument, um alle Akteure an einem Tisch zu vereinen, Bedarfe zu ermitteln und an 
Lösungen zu arbeiten. 
Die Weiterführung des „Runden Tisches“ ist unbedingt erforderlich. 
Um bereitgestellte Fördermittel bedarfsgerecht nutzen zu können, ist die Entwicklung von 
Förderrichtlinien wünschenswert. 

• Hebammennachwuchs und Akademisierung fördern 

Der HLV Thüringen e.V. fordert die zügige Umsetzung der EU Richtlinie. Die Bundesregierung 
muss bis 2020 die Hebammenausbildung in Deutschland an die gültige EU-Richtlinie anpassen. 
Für die jetzt arbeitenden Hebammen und für die Lehrenden im Hebammenwesen müssen 
gesetzliche Übergangsregelungen geschaffen werden, um ihnen den Zugang zu einem 
akademischen Grad bzw. in die hochschulische Lehre zu erleichtern. Die Thüringer 
Berufsordnung für Hebammen von 1998 muss zeitnah angepasst werden. 

 
 
Der Landespflegerat Thüringen e.V. und Hebammenverband Thüringen e.V. stehen den Menschen 
als Partner in der pflegerischen Versorgung zur Seite. 
Für die Umsetzung unserer Ziele benötigen wir die Politik und Ihre Parteien zur Unterstützung! 
Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne einer patienten- und 
bewohnerorientierten Versorgung am Gesundheitswirtschaftsmarkt unseres Landes. 
 
 
 
Landespflegerat Thüringen e.V. 


